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Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 29 des Gesetzes über 
die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hoch-
schulgesetz - HG) vom 16.09.2014 (GV. NRW. S. 547), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 12.07.2019 (GV. NRW. 
S. 377), hat die Universität Duisburg-Essen folgende Ord-
nung erlassen: 
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§ 1 
Rechtsstellung und Aufgaben 

(1) Das Institut für Politikwissenschaft ist eine wissen-
schaftliche Einrichtung der Fakultät für Gesellschaftswis-
senschaften der Universität Duisburg-Essen gemäß § 29 
HG. 

(2) Das Institut nimmt Aufgaben in Forschung und 
Lehre auf dem Gebiet der Politikwissenschaft wahr. Es er-
bringt Dienstleistungen und beteiligt sich an der Erfüllung 
der übrigen Aufgaben der Hochschule gemäß § 3 HG. Un-
tergliederungen gemäß § 2 Abs. 8 der Fakultätsordnung 
der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften tragen profil-
bildend zur Erfüllung der Aufgaben des Instituts bei. 

(3) Das Institut bietet unter der Verantwortung der Fa-
kultät für Gesellschaftswissenschaften in den politikwis-
senschaftlichen Studiengängen und den sozialwissen-
schaftlichen Studiengängen im Lehramt Lehrveranstaltun-
gen nach Maßgabe der entsprechenden Studien- und Prü-
fungsordnungen an.  

§ 2 
Mitglieder und Angehörige des Instituts 

(1) Mitglieder des Instituts für Politikwissenschaft sind 
das hauptberufliche Hochschulpersonal, das überwiegend 
im Institut tätig ist oder entsprechend Abs. 2 kooptiert 
wurde und die Studierenden, die in einem vom Institut be-
treuten Studiengang eingeschrieben sind. 

(2) Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie 
akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht 
Mitglieder des Instituts gemäß Absatz 1, jedoch Mitglieder 
der Universität Duisburg-Essen sind, können die Mitglied-
schaft erwerben, wenn sie zur Erfüllung der Aufgaben des 
Instituts beitragen. Über die Kooptation entscheidet der In-
stitutsrat. 

(3) Angehörige des Instituts sind die am Institut tätigen 
nebenberuflichen Professorinnen und Professoren, ent-
pflichtete oder in den Ruhestand versetzen Professorinnen 
und Professoren, die außerplanmäßigen Professorinnen 
und Professoren, die Honorarprofessorinnen und Honorar-
professoren, die Privatdozentinnen und die Privatdozen-
ten, die am Institut tätigen studentischen und wissenschaft-
lichen Hilfskräfte, sofern sie nicht in einen vom Institut be-
treuten Studiengang eingeschrieben sind sowie die neben-
beruflich, vorübergehend oder gastweise Tätigen. 

(4) Die Mitgliedschaft erlischt bei Wegfall der Voraus-
setzungen. Der Angehörigenstatus endet durch Austritt 
oder Beschluss des Institutsrats. 

 

§ 3 
Institutsrat 

(1) Die Mitglieder des Instituts wählen einen Institutsrat. 

(2) Stimmberechtigte Mitglieder des Institutsrats sind 
acht Vertreterinnen oder Vertreter aus der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, je zwei Vertre-
terinnen oder Vertreter aus der Gruppe der akademischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Gruppe der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung so-
wie drei Vertreterinnen und Vertreter aus der Gruppe der 
Studierenden.  

Verwaltungs- und Benutzungsordnung  
für das Institut für Politikwissenschaft 

in der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften 
an der Universität Duisburg-Essen 

vom 09. Dezember 2019 
(Verkündungsblatt Jg. 17, 2019 S. 895 / Nr. 145) 

zuletzt geändert durch erste Änderungsordnung vom 09. Dezember 2024  
(Verkündungsanzeiger Jg. 22, 2024 S. 1289 / Nr. 153) 
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(3) Die Mitglieder des Institutsrats werden innerhalb der 
jeweiligen Gruppen in unmittelbarer, freier, gleicher und ge-
heimer Wahl gewählt. Es entscheidet jeweils die einfache 
Mehrheit der erzielten Stimmen. Bei Stimmengleichheit fin-
det eine Stichwahl statt. Die Wahl orientiert sich an der 
Wahlordnung der Universität Duisburg-Essen. Im Übrigen 
gilt § 13 HG NRW. 

(4) Jede Fachschaft der vom Institut betreuten Studien-
gänge entsendet anteilig Mitglieder ihres Fachschaftsrates 
in den Institutsrat. Die Fachschaftsvertretungen befinden 
selbst darüber, wer unter ihnen das studentische Stimm-
recht wahrnimmt. Die übrigen Fachschaftsvertreterinnen 
und Fachschaftsvertreter nehmen mit beratender Stimme 
teil. 

(5) Das gewählte Mitglied wird im Falle seiner Abwe-
senheit durch ein Ersatzmitglied vertreten. Ersatzmitglieder 
haben alle Rechte und Pflichten eines Mitglieds.  

(6) Die Amtszeit der Mitglieder des Institutsrats beträgt 
zwei Jahre, mit Ausnahme einer einjährigen Amtszeit der 
Vertreterinnen oder Vertreter der Studierenden. Der Insti-
tutsrat tritt mindestens einmal im Semester zusammen. Au-
ßerdem tritt er zusammen, wenn mindestens drei seiner 
Mitglieder oder die Geschäftsführende Direktorin oder der 
Geschäftsführende Direktor dies verlangen. 

(7) Der Institutsrat kann weitere Mitglieder des Instituts 
zu beratenden Mitgliedern des Institutsrats berufen. Dem 
Institutsrat gehört in öffentlicher und nichtöffentlicher Sit-
zung ohne Stimmrecht die Geschäftsführerin oder der Ge-
schäftsführer an. In nichtöffentlichen Sitzungen kann der 
Institutsrat Sachverständige hinzuziehen. Im Übrigen gilt § 
28 Abs. 5 HG NRW analog. 

(8) Der Institutsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist, darunter mindes-
tens vier Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrer. Die 
Feststellung der Beschlussunfähigkeit erfolgt auf Antrag ei-
nes anwesenden Mitglieds des Institutsrats. 

(9) Die Sitzungen des Institutsrats sind öffentlich. Per-
sonalangelegenheiten werden in nichtöffentlicher Sitzung 
behandelt. Im Übrigen kann die Öffentlichkeit durch Be-
schluss des Institutsrats ganz oder teilweise ausgeschlos-
sen werden. Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit dür-
fen nur in nichtöffentlichen Sitzungen begründet, beraten 
und entschieden werden.  

(10) Die Einladung zur Sitzung zusammen mit der Ta-
gesordnung und den Sitzungsunterlagen erfolgt in der Re-
gel mindestens eine Woche vor dem Sitzungstermin. Wer-
den für die Beschlussfassung relevante Unterlagen nicht 
innerhalb dieser Frist versandt, so entscheidet der Instituts-
rat über die Behandlung der Vorlage. 

(11) Die stimmberechtigten Mitglieder des Institutsrats 
haben das Antragsrecht. Redeberechtigt sind alle Mitglie-
der und Angehörigen des Instituts.  

(12) Der Institutsrat berät und entscheidet in Angelegen-
heiten von allgemeiner und grundsätzlicher Bedeutung. 

(13) Der Institutsrat entscheidet über den Einsatz der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Institutes, soweit sie 
nicht im Rahmen von Berufungsvereinbarungen einer 
Hochschullehrerin oder einem Hochschullehrer zugeordnet 

sind und über die Verwendung der dem Institut zugewiese-
nen Mittel. 

(14) Der Institutsrat wählt in unmittelbarer, freier, glei-
cher und geheimer Wahl eine Geschäftsführende Direkto-
rin oder einen Geschäftsführenden Direktor des Instituts 
sowie eine stellvertretende Geschäftsführende Direktorin 
bzw. einen stellvertretenden Geschäftsführenden Direktor 
für eine Amtszeit von zwei Jahren.  

 

§ 4 2 
Geschäftsführung 

(1) Die Geschäftsführung wird durch eine Geschäfts-
führende Direktorin oder einen Geschäftsführenden Direk-
tor wahrgenommen. Geschäftsführende Direktorin oder 
Geschäftsführender Direktor ist stets eine Hochschullehre-
rin oder ein Hochschullehrer. Gleiches für die Stellvertrete-
rin oder den Stellvertreter. 

(2) Die Geschäftsführende Direktorin oder der Ge-
schäftsführende Direktor kann bei gleichzeitiger Wahl einer 
Nachfolgerin oder eines Nachfolgers vor dem Ablauf der 
Amtszeit abgewählt werden. Hierzu ist eine Mehrheit von 
zwei Dritteln der Stimmen der Mitglieder des Institutsrats 
erforderlich. Die Amtszeit der neu gewählten Geschäftsfüh-
renden Direktorin oder des Geschäftsführenden Direktors 
erstreckt sich bis zur Neuwahl des Institutsrats. 

(3) Die Geschäftsführung umfasst insbesondere fol-
gende Aufgaben: 

 Vertretung des Instituts innerhalb der Fakultät und ge-
genüber der Dekanin bzw. dem Dekan;  

 Führung der laufenden Institutsgeschäfte in Überein-
stimmung mit den Beschlüssen des Institutsrats; 

 Bewirtschaftung der zugewiesenen Mittel gemäß den 
Beschlüssen des Institutsrats; 

 Vorbereitung der Institutsratssitzungen einschließlich 
ggfs. erforderlicher Beschlussvorlagen; 

 Vorbereitung und Durchführung der Wahlen zum Insti-
tutsrat; 

 Durchführung bzw. Überwachung der Durchführung 
von Institutsratsbeschlüssen; 

 Berichterstattung gegenüber dem Institutsrat. 

(4) Der Geschäftsführende Direktor bzw. die Ge-
schäftsführende Direktorin leitet die Sitzungen des Insti-
tutsrats. Die Geschäftsordnung des Senats zur Leitung von 
Sitzungen bzw. zu Anträgen zur Geschäftsordnung gilt ent-
sprechend. 
 

§ 4a 3 
NRW School of Governance 

(1) Die NRW School of Governance ist eine Untereinrich-
tung des Instituts für Politikwissenschaft. 

(2) Sie hat die Aufgabe, Anwendungsbezug, Berufsfeldbe-
zug, gesellschaftliche Praxisrelevanz, Wissenschaftskom-
munikation und Weiterbildungsangebote am Institut zu för-
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dern, unter anderem mit der eigenen Einwerbung von Dritt-
mitteln, sowie die Lehre und Forschung am Institut in die-
sem Sinne zu unterstützen. 

(3) Die NRW School of Governance ist im Rahmen ihrer 
Zielsetzungen als Dienstleistungsreinrichtung für alle Insti-
tutsmitglieder offen und unterstützt sie in ihren entspre-
chenden Aktivitäten. 

(4) Der Institutsrat wählt aus dem Kreis der Mitglieder des 
Instituts für Politikwissenschaft für zwei Jahre ein Direkto-
rium. Es besteht aus einer Direktorin oder einem Direktor 
und zwei Ko-Direktorinnen oder Ko-Direktoren. Zwei Mit-
glieder des Direktoriums müssen der Gruppe der Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer angehören. Die Di-
rektorin oder der Direktor muss Mitglied der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sein. 

(5) Das Direktorium der NRW School of Governance ent-
scheidet über den Einsatz der ihr zugewiesenen Mittel. Ent-
scheidungen über den Einsatz ihres Personals, soweit es 
nicht einer Hochschullehrerin oder einem Hochschullehrer 
zugeordnet ist, trifft die Direktorin oder der Direktor. 

(6) Das Direktorium der NRW School of Governance be-
richtet einmal im Jahr dem Institutsrat über die Aktivitäten 
der Untereinrichtung und erbrachten Leistungen. Alle fünf 
Jahre wird die NRW School of Governance extern evalu-
iert. 

 

§ 5 
Benutzungsordnung 

(1) Die Einrichtungen sowie die zentralen Dienstleistun-
gen des Instituts stehen allen seinen Mitgliedern im Rah-
men ihrer Aufgaben und nach näherer Regelung durch die 
Geschäftsführende Direktorin bzw. den Geschäftsführen-
den Direktor zur Verfügung. 

(2) Andere Hochschulmitglieder und -angehörige können 
durch die Geschäftsführende Direktorin bzw. den Ge-
schäftsführenden Direktor zur Benutzung zugelassen wer-
den. Das Verfahren regelt der Institutsrat auf Vorschlag der 
Geschäftsführenden Direktorin oder des Geschäftsführen-
den Direktors. 

 

§ 6 
Änderungen der Verwaltungs- und Benutzungsord-

nung 

Änderungen dieser Verwaltungs- und Benutzungsordnung 
beschließt der Fakultätsrat auf entsprechenden Antrag des 
Institutsrats. Für den Antrag des Institutsrats ist eine quali-
fizierte Mehrheit, also die Mehrheit der Mitglieder der 
Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
und die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder der an-
deren Gruppen erforderlich. 

 

§ 7 
In-Kraft-Treten  

Diese Verwaltungs- und Benutzungsordnung tritt am Tage 
nach der Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Univer-
sität Duisburg-Essen - Amtliche Mitteilungen in Kraft.  
 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fakultätsra-
tes der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften vom 
06.11.2019.  
 
Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften des Hochschulgesetzes 
oder des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts 
der Hochschule gegen diese Ordnung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 
1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht 
worden, 
2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung be-
schließenden Gremiums vorher beanstandet, 
3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt oder 
4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist 
auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewie-
sen worden. 
 
Duisburg und Essen, den 09. Dezember 2019 

Für den Rektor 
der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

Jens Andreas Meinen 
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1 In der Inhaltsübersicht wird nach dem Wortlaut zu § 4 der folgende Wortlaut neu eingefügt: „§ 4a NRW School of Gover-
nance”, geändert durch erste Änderungsordnung vom 09. Dezember 2024 (Verkündungsanzeiger Jg. 22, 2024 S. 1289 / 
Nr. 153), in Kraft getreten am 10.11.2024 
2 In § 4 Abs. 2 Satz 1 wird Wortlaut ersetzt durch erste Änderungsordnung vom 09. Dezember 2024 (Verkündungsanzeiger 
Jg. 22, 2024 S. 1289 / Nr. 153), in Kraft getreten am 10.11.2024 
3 Nach dem Wortlaut zu § 4 wird ein neuer Paragraph 4a neu eingefügt durch erste Änderungsordnung vom 09. Dezember 
2024 (Verkündungsanzeiger Jg. 22, 2024 S. 1289 / Nr. 153), in Kraft getreten am 10.11.2024 


